
 

Amtsblatt der Stadt Sonthofen 
Nummer 01/2026 vom 07. Januar 2026 

 

 

Inhaltsverzeichnis        Seite 

1. Anordnung des elektronischen Rechtsverkehrs und Gebrauch 
der Opt-Out-Regelung mit Anlagen 1 und 2.………………………………………2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Stadt Sonthofen      Erscheinungstermin 
Redaktion: Hauptreferat der Stadt Sonthofen     Das Amtsblatt der Stadt Sonthofen 
Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen      wird nach Bedarf in der Regel dienstags und 
Tel. 08321 615-214        ausschließlich digital veröffentlicht. 
amtsblatt@sonthofen.de 
https://www.stadt-sonthofen.de/stadtinfos/aktuelles/amtsblatt 



Amtsblatt der Stadt Sonthofen  Nummer 01/2026 vom 07. Januar 2026 

 

 
 

 Seite 2 von 2 

Bekanntmachung der Stadt Sonthofen 

 

1. Anordnung des elektronischen Rechtsverkehrs und 
Gebrauch der Opt-Out-Regelung 

Ab dem 01. Januar 2026 treten wichtige Änderungen im Rahmen des elektronischen 
Rechtsverkehrs (ERV) mit der Justiz in Kraft, die insbesondere Bußgeldverfahren betreffen. 
Nach dem aktuellen Leitfaden zum elektronischen Rechtsverkehr mit der Justiz sind 
öffentliche Verwaltungen und damit auch Ordnungsämter verpflichtet, Verfahrensdaten und 
elektronische Akten digital an Gerichte und andere Verfahrensbeteiligte zu übermitteln. 
 
Auf Grundlage des § 110a Abs. 1 Satz 2 ff. i. V. m. Abs. 4 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist die Einführung der elektronischen Akte ab dem 01. Januar 2026 vorgesehen. 
 
Die einschlägigen Regelungen (Drucksache 21/2461 Deutscher Bundestag – 21. Wahl-
periode; Zu Nummer 6; Absatz 3) eröffnen den Kommunen die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Opt-Out-Regelung von der verpflichtenden Einführung zum genannten Zeitpunkt abzusehen 
und die Umstellung bis zum 31. Dezember 2026 zu suspendieren. 
 
Die Stadt Sonthofen macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Die Einführung der 
elektronischen Akte wird daher vom 01. Januar 2026 zum 01. Januar 2027 verschoben. 
 
Bis zu diesem Zeitpunkt werden u.a. Bußgeldverfahren weiterhin nach den bisher geltenden 
Verfahrensweisen geführt. Zeitgleich werden hierzu organisatorische, technische und 
personelle Voraussetzungen zur Umsetzung des Verfahrens geschaffen. 
 
Diese Bekanntmachung gilt für sämtliche Organisationseinheiten der Stadt Sonthofen, die 
mit der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten betroffen sind. 
 
Die Bekanntmachung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Weitere Informationen in den Anlagen 1 und 2. 
 
 
STADT SONTHOFEN 
Fachbereich Verkehr 
 
 
 
Sonthofen, 07.01.2026 
gez. 
Christian Wilhelm 
Erster Bürgermeister 
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